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[bookmark: _Toc223423813]Einleitung
[bookmark: _Toc223423814]Ausgangslage
Die Idee der Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI) geht weit zurück. Der Bundesrat verabschiedete am 15. Juni 2001 eine Strategie Geoinformation beim Bund.[footnoteRef:1] Diese enthält durchgängig die Idee des Aufbaus einer «nationalen geografischen Dateninfrastruktur»[footnoteRef:2] und legt den Grundstein zum Aufbau der NGDI.[footnoteRef:3] Das zugehörige Umsetzungskonzept vom 16. April 2003[footnoteRef:4] (dem Bundesrat am 16. Juni 2003 vorgelegt[footnoteRef:5]) enthält als Lösungskonzept ebenfalls die Idee der NGDI[footnoteRef:6] und schlägt als Massnahme den Aufbau einer NGDI vor.[footnoteRef:7] [1:  	Siehe die Strategie Geoinformation beim Bund vom 17. April 2001, https://www.swisstopo.admin.ch/dam/de/sd-web/UfwoF24NWCvo/Stretegie%20Geoinformation.pdf. ]  [2:  	Vgl. Strategie Geoinformation beim Bund (Fn. 1), S. 5, 6, 8, 16 und 18. ]  [3:  	Vgl. Strategie Geoinformation beim Bund (Fn. 1), S. 5: «Um diese Ziele zu erreichen, baut der Bund eine nationale geographische Dateninfrastruktur auf». ]  [4:  	Vgl. Umsetzungskonzept zur Strategie Geoinformation beim Bund vom 16. April 2003, https://www.swisstopo.admin.ch/dam/de/sd-web/0mjDsg5HD4ML/Umsetzungskonzept.pdf. ]  [5:  	Vgl. Botschaft vom 6. Dezember 2006 zum Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz; GeoIG), BBl 2006 7817,  S. 7822 ]  [6:  	Vgl. Umsetzungskonzept (Fn. 4), S. 13 f. ]  [7:  	Vgl. Umsetzungskonzept (Fn. 4), S. 21 ff. ] 

Der Erlass des Geoinformationsgesetzes (GeoIG)[footnoteRef:8] wurde ebenfalls von der Idee der NGDI getragen; in der Botschaft zum GeoIG wird ausgeführt, das Gesetz stelle u.a. die Grundlage zur Schaffung der NGDI dar.[footnoteRef:9] Das GeoIG selber regelt allerdings die NGDI nicht explizit. Bis heute enthalten weder das Geoinformationsrecht des Bundes (insb. GeoIG und GeoIV[footnoteRef:10]) noch das Organisationsrecht für die Bundesverwaltung auch nur eine einzige Rechtsnorm, welche die NGDI explizit regelt. Implizit regelt allerdings das bestehende Geoinformationsrecht die NGDI weitgehend vollständig, beispielsweise durch die Harmonisierungsvorschriften (Art. 4-6 GeoIG) oder bezüglich der sachübergreifenden Geodienste (Art. 13 und 34 Abs. 1 Bst. g GeoIG und Art. 36 GeoIV). [8:  	Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz; GeoIG) vom 5. Oktober 2007, SR 510.62. ]  [9:  	Vgl. Botschaft GeoIG (Fn. 5), S. 7818 und 7842. ]  [10:  	Verordnung über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 560.620. ] 

2003 wurde e-geo-ch als gemeinsames Impuls-Programm von Bund, Kantonen und weiteren öffentlichen und privaten Stakeholdern im Geoinformationsbereich lanciert mit dem Ziel eine NGDI aufzubauen.[footnoteRef:11] Das Impulsprogramm e-geo-ch hatte seinen Ursprung in der Umsetzung der Geoinformationsstrategie.[footnoteRef:12] Seinerzeit war vorgesehen, dass das Kontaktnetz e-geo-ch – nach Klärung der Rechtsform – bis Ende 2006 in selbständige, feste Strukturen überführt werden sollte. Auf der Grundlage von Vorarbeiten der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH)[footnoteRef:13] wurde in den Jahren 2005 und 2006 eine Studie mit dem Ziel der Evaluation möglicher Rechtsformen für e-geo-ch und damit für die NGDI erstellt.[footnoteRef:14] Umgesetzt wurde eine selbstständige Struktur allerdings nicht. [11:  	Vgl. https://www.geo.admin.ch/de/programm-e-geoch. ]  [12:  	Vgl. Umsetzungskonzept (Fn. 4), S. 21 ff. ]  [13:  	Vgl. CAMILLA MORENI/CHRISTINE NAJAR ET AL., Vorstudie zum Projekt e-geo.ch. Organisatorische und technische Aspekte; Studie der EPFL (Labor für Geografische Informationssysteme) und der ETHZ (GeoInformation Technologies Group) im Auftrag von KOGIS vom Februar 2003.  ]  [14:  	Vgl. DANIEL KETTIGER, Rechts- und Organisationsform einer permanenten Struktur von e-geo.ch, Arbeitspapier (Version 5) vom 6. Dezember 2005, S. 1; DANIEL KETTIGER, Auf der Suche nach permanenten Strukturen, Newsletter e-geo-ch Nr. 13 vom März 2006, S. 20. ] 

Im Verlauf des Jahres 2025 wurden wiederum Abklärungen bezüglich der Schaffung von unabhängigen Strukturen für die NGDI durchgeführt.[footnoteRef:15] Diese Abklärungen kamen zum Schluss, dass die Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt des Bundes vertieft geprüft werden soll. Weiter wird empfohlen, bis zur allfälligen Realisierung von selbständigen Strukturen die bestehende Zusammenarbeit zu verstärken und rechtlich zu verankern. [15:  	Durch die Fedferas Beratung AG ] 

[bookmark: _Toc223423815]Anlass für die Revision
Diese Verordnungsänderung bewegt sich im Kontext des Aktionsfeldes «Das Ökosystem Geoinformation fördern» der «Strategie Geoinformation Schweiz».[footnoteRef:16] [16:  	Siehe Strategie Geoinformation Schweiz vom 2. November 2020, Ziff. 6.1 und 6.7; https://www.swisstopo.admin.ch/dam/de/sd-web/ANhCQl0RZYZm/Strategie-Geoinformation-Schweiz_D.pdf.] 

Im Aktionsfeld «Das Ökosystem Geoinformation fördern» findet sich im Aktionsplan 2025[footnoteRef:17] (und in der Fortsetzung auch im Aktionsplan 2026) die Aktion 1-25-1 «Die langfristige NGDI-Organisation und -Governance sind festgelegt und die agile Entwicklung ist gewährleistet.». Dazu wird im Detail folgendes festgehalten: [17:  	Vgl. Strategie Geoinformation Schweiz, Aktionsplan 2025, S. 3; https://www.swisstopo.admin.ch/dam/de/sd-web/n7jKEhT5j-1i/SGS%20Aktionsplan%202025%20D.pdf.] 

«Die SGS-Umsetzung hat zum Ziel, die NGDI weiterzuentwickeln und benötigt im Hinblick auf die langfristige, agile Zusammenarbeit und die Befähigung zur Wahrnehmung betrieblicher Aufgaben eine geeignete Organisationsform. Mögliche Zusammenarbeitsvarianten zwischen Bund und Kantonen (mit Einbezug der Gemeinden) sowie allfällig erforderliche Rechtsgrundlagen werden dazu evaluiert. Ein Massnahmenkatalog zur Umsetzung einer anforderungsgerechten, agilen Organisation wird ausgearbeitet, in der Folge bewertet und die Implementation wird gestartet. Die Umsetzung und weitere Organisationsentwicklung werden nach Abschluss der Aktion als betriebliche Tätigkeit weitergeführt.»
Die hier angestrebte Änderung der Geoinformationsverordnung ist Teil der Aktion 1-25-1.
[bookmark: _Toc223423816]Verzicht auf ein Vernehmlassungsverfahren
Auch wenn es sich nur um ein relativ kleines Rechtsetzungsvorhaben handelt, stellt sich die Frage, ob nicht dennoch ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden muss, da die Kantone betroffen sind. Es ist allerdings fraglich, ob mit der Formalisierung einer bereits bestehenden Zusammenarbeit im Bereich der Vorarbeiten zur Strategie Geoinformation Schweiz und im Bereich der Steuerung der NGDI, «wesentliche Interessen» der Kantone betroffen sind (Art. 3 Abs. 1 Bst. e VlG[footnoteRef:18]). Es geht hier nicht um eine grundsätzliche neue Regelung oder Neuorganisation, sondern um die Verankerung einer langjährig bestehenden Zusammenarbeit mit den Kantonen ohne Verschiebung der Gewichtung der Einflussnahme sowie ohne Einschränkung der Mitwirkung und ohne personelle oder finanzielle Auswirkungen auf die Kantone. Es kann mithin auf ein Vernehmlassungsverfahren verzichtet werden. Bei einem Verzicht auf ein Vernehmlassungsverfahren ist aber dennoch eine Mitwirkung im Sinne von Art. 35 GeoIG zu gewährleisten. Gerade diese vorab einmal durchzuführende Mitwirkung stellt zusätzlich auch einen Grund dafür dar, in Anwendung von Art. 3a Abs. 1 Bst. b VlG auf ein Vernehmlassungsverfahren zu verzichten.  [18:  	Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren (Vernehmlassungsgesetz, VlG) vom 18. März 2005, SR 172.061.] 

[bookmark: _Toc223423817]Grundzüge der Vorlage
[bookmark: _Toc223423818]Die Änderung der Geoinformationsverordnung
Das Vorhaben «NGDI – Organisation und Governance» sieht kurzfristig Änderungen auf Verordnungsebene zur Verankerung der NGDI (soweit möglich) sowie zur Regelung der Mitwirkung der Kantone vor.
[bookmark: _Toc223423819]Hauptpunkte der Verordnungsänderung
Die vorliegende Änderung der Geoinformationsverordnung umfasst die Verankerung der NGDI im Geoinformationsrecht (Art. 36b GeoIV) und die Regelung des Strategieprozesses für die Strategie Geoinformation Schweiz (Art. 36a GeoIV).
[bookmark: _Toc223423820]Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen
[bookmark: _Toc223423821]Artikel 36a
Im neuen Artikel 36a werden die Prozesse, wie sie bereits heute für die Strategie Geoinformation Schweiz und die zugehörigen Aktionspläne zur Anwendung gelangten, mit den Eckwerten rechtlich verankert.
Im Absatz 3 wird die bereits bestehende und bewährte Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen nun rechtlich verankert. Diese Zusammenarbeit bei der Erarbeitung der Strategie und der Aktionspläne kann in einer Projektorganisation erfolgen, allenfalls aber auch auf der Grundlage einer Vereinbarung nach Art. 4 EMBAG (siehe dazu unten bei Art. 36b).
Den Absatz 4 hält fest, wer auf der Seite des Bundes für den Beschluss der Strategie bzw. der Aktionspläne zuständig ist. Auf der Seite der Kantone wird dies wohl auch künftig die Konferenz der Kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen sein.
[bookmark: _Toc223423822]Artikel 36b
Artikel 36b verankert im Absatz 1 die Rolle des Bundes beim Aufbau und Betrieb der NGDI und weist verwaltungsintern diesen Aufgabenbereich swisstopo zu.
Im Absatz 1 wird die Zusammenarbeit mit den Kantonen beim Aufbau der NGDI festgehalten. Im Absatz 2 wird festgehalten, dass die Steuerung der NGDI unter Mitwirkung der Kantone erfolgen soll. Diese Zusammenarbeit mit den Kantonen kann allenfalls mit einer Vereinbarung nach Art. 4 EMBAG geregelt werden. Für den Abschluss einer solchen Vereinbarung wären keine zusätzliche Rechtnorme auf Gesetzes- oder Verordnungsebene notwendig. Zuständig wäre der Bundesrat (vgl. Art. 4 Abs. 4 EMBAG). Die Kantone wären vorgängig zum Inhalt einer solchen Vereinbarung anzuhören.
Im Absatz 3 wird die Bundes Geodaten-Infrastruktur explizit als Aufgabe von swisstopo verankert. Auch die BGDI bzw. deren Betrieb durch swisstopo ist nicht ausdrücklich geregelt. Allerdings könnte man davon ausgehen, dass die Bezeichnung von swisstopo als «Kompetenzzentrum der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Beschreibung, Darstellung und Archivierung von raumbezogenen Geodaten (Geoinformation)» in Art. 13 Abs. 1 OV-VBS[footnoteRef:19] in Verbindung mit der Aufgabe gemäss Art. 13 Abs. 2 Bst. e OV-VBS den Aufbau und Betrieb der BGDI stillschweigend mit einschliesst. Weiter werden auch die sachübergreifenden Geodienste (Art. 36 GeoIV) als Teil der NGDI bezeichnet. Die BGDI ist – wie der Verordnungstext besagt – Teil der NGDI. [19:  	Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (OV-VBS) vom 7. März 2003, SR 172.214.1.] 

[bookmark: _Toc223423823]Artikel 48
Mit einer Änderung bzw. Ergänzung von Art. 48 GeoIV wird die Arbeit des Koordinationsorgans (GKG) in Bezug zur Arbeit an der Strategie Geoinformation Schweiz gesetzt und die Rolle der GKG geklärt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die GKG als Koordinationsorgan gemäss Art. 55 RVOG keine Vollzugsaufgaben und Vertretungsaufgaben nach aussen wahrnehmen und deshalb nicht mit der Erarbeitung der Strategie in Zusammenarbeit mit den Kantonen beauftragt werden kann.
Der neue Buchstabe abis hält fest, dass die GKG an der Strategie Geoinformation Schweiz mitwirken soll; sie stellt im Rahmen der Arbeiten an der Strategie die Verbindung zur Bundesverwaltung sicher.
Der Buchstabe b wird in dem Sinne ergänzt, dass Teilstrategien zur Geoinformation in der Bundesverwaltung sich nach der Strategie Geoinformation Schweiz zu richten haben.
[bookmark: _Toc223423824]Finanzielle und personelle Auswirkungen
[bookmark: _Toc223423825]Finanzielle Auswirkungen
Da nur eine bestehende Aufgabe von swisstopo rechtlich verankert wird, hat dies keine finanziellen Auswirkungen, die über die heutigen Kosten hinausgehen. 
[bookmark: _Toc223423826]Personelle Auswirkungen
Diese Verordnungsänderung hat als solche ebenfalls keine personellen Auswirkungen.
[bookmark: _Toc223423827]Auswirkungen für die Kantone
Mit den neu zu schaffenden Artikeln 36a und 36b GeoIV werden heute bestehende gemeinsame Prozesse und Unternehmungen von Bund und Kantonen rechtlich verankert. Für die Kantone erhöht dies die Erwartungssicherheit bezüglich Mitsprache und Mitwirkung. 
Die Vorlage hat keine erkennbaren personellen und finanziellen Auswirkungen für die Kantone.
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